27. OKTOBER 2021 - Gesetz zur Abänderung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung hinsicht-lich des Aushangs der Tarife durch die Pflegeerbringer


(Belgisches Staatsblatt vom 14. November 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


27. OKTOBER 2021 - Gesetz zur Abänderung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung hinsicht-lich des Aushangs der Tarife durch die Pflegeerbringer


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Artikel 73 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 1. April 2019, wird § 1 wie folgt abgeändert:

1. Absatz 4 wird wie folgt abgeändert:

a) Zwischen dem Wort "deutlich" und den Wörtern "darüber zu informieren" werden die Wörter "und vor Erbringung der Leistung" eingefügt.

b) Die Wörter "den Abkommen oder Vereinbarungen" werden durch die Wörter "den in Titel 3 Kapitel 5 Abschnitt 1 und 2 erwähnten Abkommen oder Vereinbarungen" ersetzt.

2. Vor Absatz 6, der Absatz 7 bilden wird, wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Sie sind ebenfalls verpflichtet, die Begünstigten deutlich und vor Erbringung der Leistung über die Tarife zu informieren, die sie für die gängigsten erstattungsfähigen Leistungen in ihrem Fachbereich berechnen, wobei sie zwischen der Versicherungsbeteiligung, dem Eigenanteil und gegebenenfalls dem Höchstbetrag des von ihnen angewandten Zuschlags unterscheiden.

Die Pflegeerbringer, die die in Artikel 52 § 1 erwähnten Abkommen geschlossen haben, informieren die Begünstigten außerdem über die Kosten der Pflege, die im Rahmen der Pauschalzahlung erbracht wird."

3. Absatz 5 wird wie folgt abgeändert:

a) Zwischen dem Wort "deutlich" und den Wörtern "über die Tage und Stunden" werden die Wörter "und vor Erbringung der Leistung" eingefügt.
b) Der Absatz wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Wenn sie die Begünstigten nicht vorab über die Tage und Stunden informieren, für die sie den Abkommen oder Vereinbarungen nicht beigetreten sind, sind die Tarife, die sich aus dem Verzeichnis ergeben, die maximalen Honorare, die für die zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen verlangt werden können."

4. Absatz 7, der Absatz 8 bilden wird, wird wie folgt ersetzt:

"Neben dem, was in den Artikeln 50 § 3 Absatz 8 und 50 § 3bis insbesondere vorgesehen ist, besteht die Information mindestens aus einem deutlichen und lesbaren Anschlag, wie er gemäß Absatz 9 in der Praxis und gegebenenfalls auch über Online-Kanäle festgelegt wird, der mindestens die in Absatz 4, 5 und 6 erwähnten Angaben umfasst."

5. Absatz 8, der Absatz 9 bilden wird, wird durch die beiden folgenden Absätze ersetzt:

"Auf Vorschlag der zuständigen Abkommens- oder Vereinbarungskommission oder nach Stellungnahme dieser Kommission, die als günstig gilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats erteilt worden ist, legt der Versicherungsausschuss im Wege einer in Artikel 22 Nr. 11 erwähnten Verordnung für jede Kategorie von Pflegeerbringern das Aushangmuster fest.

Dieses Aushangmuster enthält eine Liste der gängigsten Leistungen und weist jedes Mal auf die Verpflichtung des Pflegeerbringers hin, die Tarife der Versicherungsbeteiligung, den Eigenanteil und gegebenenfalls den Höchstbetrag des Zuschlags anzugeben."


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt pro Sektor am Tag der Veröffentlichung des ersten für diesen Sektor bestimmten Aushangmusters im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 27. Oktober 2021


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
Fr. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

